
Gemeinde Schorndorf 
Az.9220 

Bekanntmachung 
Festsetzung der Grundsteuer durch öffentliche Bekanntmachung 

für 2026 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.11.2025 in der Haushaltssatzung die 
Hebesätze der Grundsteuer A und B auf 250 v. H. für das Kalenderjahr 2026 festge­ 
setzt. Gegenüber dem Kalenderjahr 2025 ist damit keine Änderung eingetreten, so­ 
dass auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2026 ver­ 
zichtet wird. 

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich 
seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öf­ 
fentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 
07.08.1973 (BGBI. 1 S. 965), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16. De­ 
zember 2022 (BGBI. 1 S. 2294) geändert worden ist, die Grundsteuer 2026 in der zu­ 
letzt für das Kalenderjahr 2025 veranlagten Höhe festgesetzt. 

Die Grundsteuer 2026 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundstücksabgabe­ 
bescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November 2026 fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglich­ 
keit des§ 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben, wird die 
Grundsteuer 2026 in einem Betrag am 01.07.2026 fällig. Sollten die Grundsteuer­ 
hebesätze geändert werden und ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Messbe­ 
träge) werden Änderungsbescheide erteilt. 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für 
die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem 
Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann 
innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem Tag der Bekanntmachung zu lau­ 
fen beginnt, durch Widerspruch bei der Gemeinde angefochten werden. 

Schorndorf, 02.01.2026 
Gemeinde Schorndorf 

L~, 
Erster Bürgermeister 

Allgemeine Dienststunden: 
Mo-Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr Mo.+ Mi.: 13:00-16:00 Uhr Do.: 13:00 - 17:30 Uhr 
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